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Gutachten Professor Dr. W. Kägi 
(Jesuiten- und Klosterartikel 
der Bundesverfassung)

Heutige Fassung der Artikel 50. 51 und 52 
der Bundesverfassung

Artikel 50

-*-Die freie Ausübung gottesdienstlicher Handlungen ist innerhalb 
der Schranken der Sittlichkeit und der öffentlichen Ordnung ge
währleistet.
2ßen Kantonen sowie dem Bunde bleibt Vorbehalten, zur Handhabung 
der Ordnung und des öffentlichen Friedens unter den Angehörigen 
der verschiedenen Religionsgenossenschaften sowie gegen Eingriffe 
kirchlicher Behörden in die Rechte der Bürger und des Staates die 
geeigneten Massnahmen zu treffen.

3Anstände aus dem öffentlichen oder Privatrechte, welche über die 
Bildung oder Trennung von Religionsgenossenschaften entstehen, 
können auf dem Wege der Beschwerdeführung der Entscheidung der 
zuständigen Bundesbehörden unterstellt werden.

4-Die Errichtung von Bistümern auf schweizerischem Gebiete unter
liegt der Genehmigung des Bundes.

Artikel 51

^Der Orden der Jesuiten und die ihm affiliierten Gesellschaften 
dürfen in keinem Teile der Schweiz Aufnahme finden, und es ist 
ihren Gliedern jede Wirksamkeit in Kirche und Schule untersagt.

2üieses Verbot kann durch Bundesbeschluss auch auf andere geistli
che Orden ausgedehnt werden, deren Wirksamkeit staatsgefährlich 
ist oder den Frieden der Konfessionen stört.

Artikel 52

Die Errichtung neuer und die Wiederherstellung aufgehobener Klöster 
oder religiöser Orden ist unzulässig.
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